
GNADENORDNUNG

§ 1

Gnadengesuche sind gegen Wettspielsperren und Ämtersperren nach Erschöpfung
sämtlicher in den Ordnungen des DTB vorgesehenen Rechtsmittel möglich.

§ 2

Die Ausübung des Gnadenrechts steht, soweit in erster Instanz
a) der Disziplinarausschuss des DTB zuständig war, dem Präsidenten des DTB zu;
b) die Disziplinarkommission eines Mitgliedsverbandes zuständig war, dessen Präsi-

denten zu.

§ 3

Gnadengesuche hemmen die Vollstreckung nicht.
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